
vom 31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicher
heitsstandards für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, 
Konservierung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Gewe
ben und Zellen eine Genehmigung zum Umgang mit mensch
lichen Geweben und Zellen erteilt worden ist. Jedoch kann diese 
Bestimmung nicht dahin ausgelegt werden, dass sie als solche von 
den zuständigen Behörden verlangt, eine Gleichstellung einer pri
vaten Stammzellenbank mit einer für die Zwecke der fraglichen 
Steuerbefreiung „ordnungsgemäß anerkannten“ Einrichtung abzu
lehnen. Erforderlichenfalls ist vom vorlegenden Gericht zu prüfen, 
ob die Versagung der Anerkennung für die Zwecke der Steuerbe
freiung nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. b der Sechsten 
Richtlinie dem Unionsrecht, insbesondere dem Grundsatz der steu
erlichen Neutralität, entspricht. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 15.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 24. Juni 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen der Commissione 
tributaria regionale di Torino — Italien) — P. Ferrero E 
C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba 
(C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle 

Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) 

(Verbundene Rechtssachen C-338/08 und C-339/08) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Richtlinie 90/435/EWG — 
Begriff des Steuerabzugs an der Quelle — Anwendung einer 
Abgabe von 5 % bei der Ausschüttung von Dividenden und 
der „Erstattung des Ausgleichszuschlags“ durch eine 
italienische Tochtergesellschaft an ihre in den Niederlanden 
niedergelassene Muttergesellschaft nach einem bilateralen 

Abkommen) 

(2010/C 221/05) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Commissione tributaria regionale di Torino 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: P. Ferrero E C. SpA (C–338/08), General Beverage Eu
rope BV (C-339/08) 

Beklagte: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba (C–338/08), 
Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C–339/08) 

Gegenstand 

Auslegung der Art. 5 Abs. 1 und 7 Abs. 2 der Richtlinie 
90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemein
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften ver
schiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 225, S. 6) — Begriff des 
Steuerabzugs an der Quelle — In den Niederlanden ansässige 
Muttergesellschaft, die von ihrer Tochtergesellschaft in Italien 
nach Art. 10 Abs. 2 des zwischen Italien und dem Königreich 
der Niederlande geschlossenen Abkommens zur Vermeidung 
einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Dividenden unter 
Abzug einer Steuer von 5 % Dividenden erhält — Steuerabzug 
vom nach Art. 10 Abs. 3 des Abkommens als Ausgleichs
zuschlag „maggiorazione di conguaglio“ gezahlten Betrag 

Tenor 

1. Vorbehaltlich insbesondere der vom vorlegenden Gericht entspre
chend den Ausführungen in Randnr. 38 des vorliegenden Urteils 
vorgenommenen Prüfung der Art der „Erstattung“ des in den 
Ausgangsverfahren streitigen „Ausgleichszuschlags“ durch eine ita
lienische Gesellschaft an eine niederländische Gesellschaft nach Art. 
10 Abs. 3 des Abkommens zwischen der Italienischen Republik 
und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppel
besteuerung von Einkommen und Vermögen und zur Vermeidung 
der Steuerflucht, das am 8. Mai 1990 in Den Haag mit Zusatz
protokoll abgeschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass ein 
Steuerabzug wie der in den Ausgangsverfahren streitige, soweit 
er auf diese Erstattung angewendet wird, keine nach Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 
1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Toch
tergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten in der für die Aus
gangsverfahren maßgeblichen Fassung grundsätzlich verbotene Be
steuerung von Gewinnausschüttungen an der Quelle ist. Sollte das 
vorlegende Gericht jedoch die Auffassung vertreten, diese „Erstat
tung“ des Ausgleichszuschlags sei nicht steuerlicher Art, würde ein 
Steuerabzug wie der in den Ausgangsverfahren streitige hingegen 
eine nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 90/435 grundsätzlich 
verbotene Besteuerung von Gewinnausschüttungen an der Quelle 
darstellen. 

2. Sollte das vorlegende Gericht den in den Ausgangsverfahren strei
tigen Steuerabzug als Besteuerung von Gewinnausschüttungen an 
der Quelle im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 90/435 in 
der für die Ausgangsverfahren maßgeblichen Fassung betrachten, 
könnte dieser Steuerabzug nur dann als in den Anwendungsbereich 
von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie fallend angesehen werden, wenn 
zum einen das bilaterale Abkommen Vorschriften zur Beseitigung 
oder Minderung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Divi
dendenausschüttungen enthielte und wenn zum anderen die An
wendung dieses Steuerabzugs die Wirkungen dieser Vorschriften 
nicht beseitigen würde; dies zu beurteilen obläge dem nationalen 
Gericht. 

( 1 ) ABl. C 260 vom 11.10.2008.
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